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Eigentümerschaften respektive Ver-
waltungen müssen die Wärmekos-
ten von VHKA-pflichtigen Bauten 
erheben und zu mindestens 60 % 
den Wärmebezügern – entsprechend 
ihrem Verbrauch – individuell ver-
rechnen. Dazu sind die notwendigen 
Geräte einzubauen sowie deren 
Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. 
Dieses Merkblatt umschreibt den 
Geltungsbereich und die gesetzes- 
konforme Anwendung der VHKA 
im Kanton Zürich. 

V
a
B

a
v
p
k
F
"
s
d
V
 
(

c
p
K
W

r
m

t
d
a
e
z

Dezember 2004 
Dieses Merkblatt ist verfügbar auf 
www.energie.zh.ch → Formulare, Publikati-
onen → Diverse Dokumente 
eltungsbereich 
ezüglich VHKA-Pflicht unterschei-
en das Energiegesetz1 und die Beson-
ere Bauverordnung I2 – je nach Be-
illigungsdatum – drei Gruppen von 
ebäuden (  Abbildung unten). Gene-

ell gilt die VHKA-Pflicht für zentral 
eheizte Gebäude (  a) mit sechs re-
pektive fünf Wärmebezügern (  b), 
ie nach dem 1. Juli 1986 respektive 
. März 1992 bewilligt wurden. Die 
HKA-Pflicht umfasst eine Installa-

ionspflicht (  c) und eine Abrech-
ungspflicht (  d). Für Bauten, die vor 
em 1. Juli 1986 bewilligt wurden, 
esteht keine Nachrüstpflicht.  

a) Zentrale Beheizung bedeutet 
 Alle Bauten mit einer Zentralhei-

ung. 
 Gebäudegruppen mit einer ge-
einsamen Heizung. Eine VHKA-
flicht besteht in allen Fällen, in de-
en fünf respektive sechs oder mehr 
ärmebezüger über diesen Wärme-

erbund versorgt werden, und zwar 
nabhängig davon, ob die Einspeisung 
irekt ober über Unterstationen er-
olgt. Beispiel: Drei Gebäude mit je 

ier Wärmebezügern unterstehen der r
HKA-Pflicht. In diesem Fall werden 
lle anfallenden Kosten unter allen 
eteiligten „verteilt“. 
 Gebäude mit einem Fernwärme-

nschluss (mit Abrechnung zu einem 
orausbestimmten und festen Wärme-
reis, üblicherweise in Rappen pro 
Wh): Die Übergabestation zwischen 
ernwärme- und Hausnetz gilt als 
Heizung". Sofern fünf respektive 
echs oder mehr Wärmebezüger über 
iese Station versorgt werden, gilt die 
HKA-Pflicht uneingeschränkt. 

b) Als Wärmebezüger gelten 
 Wohnungen mit einer eigenen Kü-

heneinrichtung (mehr als eine Koch-
latte); ein Zimmer mit einer einzigen 
ochplatte (Teeküche) gilt nicht als 
ohnung. 
 Betriebe und Betriebsteile wie Bü-

os, Verkaufsläden und Werkstätten 
it einem eigenen Stromzähler. 
 Altersheime, Pflegeheime und Al-

erssiedlungen mit einem überwiegen-
en Anteil (Flächenanteil über 50 %) 
n Gemeinschaftsräumen gelten als 
in Wärmebezüger. (Der individuell 
u verrechnende Anteil wäre zu ge-
1 

ing.) 

http://www.energie.zh.ch/
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Die VHKA-Pflicht gilt auch: 
 Für Anbauten, Aufstockungen und 

Umnutzungen, die von fünf oder mehr 
Wärmebezügern genutzt werden. Wei-
sen diese An- oder Aufbauten für sich 
allein weniger als fünf Wärmebezüger 
auf, sind sie nicht VHKA-pflichtig.  

 Für Bauten, die nur wenig Wärme 
verbrauchen, so genannte Niedrig-
energiehäuser. 

 Für Häuser, die nur über eine Lüf-
tungsanlage beheizt werden (Lufthei-
zung). Dagegen fällt eine allenfalls
notwendige Nachwärmung der Zuluft 
in einer Lüftungsanlage auf maximal 
20°C nicht unter die VHKA-Pflicht. 
 
Nicht pflichtig für eine VHKA-Ab-
rechnung sind Wohnungsteile in Un-
termiete sowie Nutzungseinheiten mit
(in der Regel) einer Mietdauer von 
weniger als 12 Monaten, also zum 
Beispiel Saisonnier-Unterkünfte, Ho-
telzimmer, etc. 
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c) Installationspflicht
 VHKA-pflichtige Bauten sind mit 
eräten zur Erhebung des Wärmebe-

uges jedes Wärmebezügers auszu-
üsten.  
 In VHKA-pflichtigen Bauten sind 

lle beheizten Räume mit Regu-
iereinrichtungen auszurüsten, die eine 
ndividuelle Einstellung der Raum-
emperatur erlauben. In der Regel sind 
ies Thermostatventile oder Raum-
hermostaten. Ausnahme: Räume mit 
rägen Flächenheizungen (zum Bei-
piel Bodenheizungen), die mit Vor-
auftemperaturen von höchstens 30°C 
etrieben werden, sind von dieser An-
orderung befreit (§§ 23 und 42 
BV I2).  
 Die infolge der VHKA-Pflicht in-

tallierten Geräte müssen jederzeit 
unktionstüchtig sein. Dies bedingt 
inen fachgerechten Unterhalt, allen-
alls auch einen Ersatz der Mess- und 
eguliereinrichtungen. 

d) Abrechnungspflicht 
 Für VHKA-pflichtige Gebäude 

ind die Wärmekosten individuell ab-
urechnen. Sofern in Gebäuden ohne 
HKA-Pflicht Geräte zur Erhebung 
nd Regulierung des Wärme-
erbrauchs freiwillig installiert wor-
en sind, besteht keine Abrechnungs-
flicht. 
 Die Abrechnungspflicht (öffentli-

hes Recht) kann nicht durch eine pri-
atrechtliche Vereinbarung ausser 
raft gesetzt werden (z.B. Stock-
erkeigentumsvertrag). 
 Mindestens 60 % der Wärmekos-

en sind den Bezügern individuell –
hrem Verbrauch entsprechend – zu 
errechnen. (Es ist zulässig, mehr als 
0 % der Wärmekosten individuell 
bzurechnen.) Als Wärmekosten gel-

en die anrechenbaren Kosten für 
aumwärme und Wassererwärmung. 
iese sind in der Verordnung über die 
iete und Pacht von Wohn- und Ge-

chäftsräumen3 definiert.  
 Als Grundlage für eine VHKA-
brechnung wird das "Abrechnungs-
odell zur verbrauchsabhängigen 
eiz- und Warmwasserkostenabrech-
ung VHKA4" empfohlen. Dieses
urde von einer breit abgestützten 
rbeitsgruppe erarbeitet, der auch 
ertreter von Vermieter- und Mieter-
rganisationen angehörten. 

uellen 
 Energiegesetz (EnG) vom 19. Juni 1983. 
nternet: www.zhlex.zh.ch/ 
rlass.html?Open&Ordnr=730.1  

 Besondere Bauverordnung I (BBV I) 
om 6. Mai 1981. Internet: 
ww.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open& 
rdnr=700.21  

 Verordnung vom 9. Mai 1990 über die 
iete und Pacht von Wohn- und Ge-

chäftsräumen (VMWG): Internet: 
ww.admin.ch/ch/d/sr/c221_213_11.html 

 Abrechnungsmodell zur verbrauchsab-
ängigen Heiz- und Warmwasserkostenab-
echnung VHKA, Bundesamt für Energie. 
ezug: BBL, Vertrieb Publikationen, 3003 
ern (Bestellnummer 805.152 d). Internet: 
ww.energie-schweiz.ch/internet/00301/ 
Aus den Vorschriften: 
§ 9 EnG1. Neue, zentral beheizte
Gebäude mit mindestens fünf
Wärmebezügern sind mit Geräten
zur Erfassung und Regulierung des
individuellen Wärmeverbrauchs für
Heizung und Warmwasser auszu-
rüsten. 
§ 44 Absatz 1 BBV I2. Bestehen in
zentral beheizten Gebäuden und
Gebäudegruppen mit mindestens
fünf Wärmebezügern die erforder-
lichen messtechnischen Einrichtun-
gen, werden mindestens 60 % der
Wärmekosten dem einzelnen Bezü-
ger entsprechend dem tatsächlichen
Verbrauch belastet.  
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